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Im oben genannten Netzgebiet ist die Gemeindewerke Großkrotzenburg GmbH als 
Grundversorger festgestellt. 
 

Gemeindewerke Großkrotzenburg 10000357.1 

  
 
Gesetz / Verord-
nung 

 
Grundversorger: 
§36 Abs. 2 EnWG 
 
(2) Grundversorger nach Absatz 1 ist jeweils das Ener-
gieversorgungsunternehmen, das die meisten Haus-
haltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung 
beliefert. Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allge-
meinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 sind verpflichtet, alle drei 
Jahre jeweils zum 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, nach 
Maßgabe des Satzes 1 den Grundversorger für die nächsten 
drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. Sep-
tember des Jahres im Internet zu veröffentlichen und der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. Über 
Einwände gegen das Ergebnis der Feststellungen nach Satz 2, 
die bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres bei der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde einzulegen sind, entschei-
det diese nach Maßgabe der Sätze 1 und 2. Stellt der Grund-
versorger nach Satz 1 seine Geschäftstätigkeit ein, so gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend.        
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